
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/7/4 88/08/0207
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.07.1989

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §69;

VwRallg;

Rechtssatz

Es gibt keine Beweislastregel in der Form, daß der Wiederaufnahmsgegner das Nichtvorliegen eines

Wiederaufnahmegrundes beweisen müßte.

Schlagworte

Verfahrensgrundsätze im Anwendungsbereich des AVG Offizialmaxime Mitwirkungspflicht Manuduktionspflicht
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